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zurzeit liegt der Entwurf des Haushaltsplanes und der Haushalts-
satzung der Stadt Oberlungwitz für das Haushaltsjahr 2020 
öffentlich zur Einsichtnahme aus. 

Nach erfolgter „erster Lesung“ Ende Februar steht dann der 
Beschluss des diesjährigen Haushaltes auf der Tagesordnung für
die Sitzung des Stadtrates am 24. März 2020.

Der gesamte Haushaltsplan ist für Außenstehende, die sich nicht
mit der kameralen Doppik auskennen, nur noch schwer zu ver-
stehen. Die wesentlichsten Punkte sind aber im sogenannten
„Vorbericht“ zusammengefasst, einige interessante Zahlen und
Fakten möchte ich hier gern noch einmal aufzeigen:

Oberlungwitz umfasst eine Fläche von 14,68 km², wobei der
größte Teil der Fläche landwirtschaftlich genutzt wird. Als Stadt-
verwaltung Oberlungwitz sind wir für Gemeindestraßen zustän-
dig, die eine Länge von ca. 26 km ausmachen. Hinzu kommen
noch einmal 17,2 km sogenannte „Gewässer 2. Ordnung“,
wovon der „Lungwitzbach“ natürlich den wesentlichsten Teil aus-
macht – auch deren Unterhaltung liegt in unserer Zuständigkeit. 

Die Zahl der Einwohner ist leicht rückläufig, allerdings nicht so
stark wie erwartet. Im Vergleich zu anderen sächsischen Kom-
munen stehen wir noch recht gut da, auch wenn es derzeit eher
unrealistisch ist, dass der Trend komplett umschlägt und wir 
wieder einen Einwohnerzuwachs verzeichnen werden. Dafür ist
die Differenz zwischen Geburten und Sterbefällen einfach zu
groß. Wenn man dann noch bedenkt, dass knapp 40% der 
Einwohner/innen über 60 Jahre alt sind, ist es umso wichtiger,
junge Familien mit Kindern dazu zu bewegen, nach Oberlungwitz
zu ziehen oder hier zu bleiben, sofern denn die dafür notwendi-
gen Immobilien oder Wohnungen vorhanden sind. Gerade für
Familien sind wir mit unseren zwei Schulen, 4 Kindertagesein-
richtungen (zwei KITAs, eine Tagespflegemutter und ein Schul-
hort) und einem regen Vereinsleben recht attraktiv, dies soll 
auch so bleiben. Zudem erreicht man von Oberlungwitz aus
schnell die größeren Städte Zwickau, Chemnitz sowie Leipzig
und Dresden. 

Aus diesem Grund haben und werden wir auch weiterhin in eine
Infrastruktur investieren, die Oberlungwitz als „Wohnstandort“ für
alle Generationen auszeichnet. Der im letzten Jahr eröffnete
Stadtpark soll hier nur als ein Beispiel genannt werden. Er erfreut
sich inzwischen großer Beliebtheit und am 02. April wird er erst-
mals ab 15 Uhr als Veranstaltungsstätte für unser „Ostereier-
Fest“ herhalten. Hierzu lade ich Sie schon jetzt recht herzlich 
ein, es wird ein unterhaltsames Programm – insbesondere für
Kinder – geben. 

Für dieses Haushaltsjahr 2020 rechnen wir mit Aufwendungen 
in Höhe von etwas mehr als 10 Millionen Euro. Hierunter fallen
Personalkosten, aber auch Sach- und Dienstleistungen, z.B. die
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und bau-
lichen Anlagen oder Aufwendungen für den Hort- und Schul -
betrieb und natürlich viele Instandhaltungs-, Instandsetzungs-
und Investitionsmaßnahmen. 

Um nur einige Beispiele zu nennen: Die Renaturierungsarbeiten
im Bereich des Lungwitzbaches werden fortgesetzt (insbeson-

dere im Bereich der Strumpfgasse). Wir werden weitere Instand-
setzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen in den städtischen
Gebäuden (Turnhallen, Sportplätze, Schulen, etc.) durchführen,
Anbauten an der Pestalozzi-Oberschule und der Humboldt-
schule-Grundschule realisieren und weiterhin in die energetische
Sanierung der Straßenbeleuchtung investieren.

Natürlich haben wir auch zahlreiche Straßen-, Rad- und Gehweg-
projekte vorgesehen, aber gerade hier sind wir von der Bewilli-
gung von notwendigen Fördermitteln abhängig. So auch bei
einem Projekt, welches wir gern gemeinsam mit der Stadt 
Hohenstein-Ernstthal so schnell wie möglich umsetzen wollen,
nämlich den Ausbau des Radweges auf der alten Bahnlinie zwi-
schen Lugau und Wüstenbrand. Unsererseits sind alle Vorarbei-
ten geleistet, die Planungsunterlagen liegen in der Schublade
und alles hängt davon ab, ob und wann wir die entsprechenden
Fördermittel bewilligt bekommen. Da das hierfür notwendige För-
derprogramm aktuell aber überzeichnet ist, das heißt, es sind alle
Mittel bereits für andere Projekte in Sachsen gebunden, wird es
wohl noch etwas dauern, bis wir mit der Umsetzung der Maß-
nahme beginnen können. 

Positiv zu vermelden ist, dass wir in diesem Haushaltsjahr unse-
ren letzten Kredit tilgen werden, hierfür ist eine Auszahlung von
208.000,00 EUR im Haushaltsplan veranschlagt. Danach können
wir mit Stolz behaupten, dass wir trotz getätigter Investitionen
als Stadt Oberlungwitz schuldenfrei sind und dennoch ausrei-
chend Mittel zur Verfügung stehen, um sinnvoll in die Erneuerung
und den Erhalt der örtlichen Infrastruktur zu investieren. Und das,
obwohl wir in den letzten Jahren die Hebesätze für Grund- und
Gewerbesteuer nicht angehoben haben (ein Dank an dieser
Stelle an alle Steuerzahler, denn diese Mittel sind eine der wich-
tigsten Positionen auf der Einnahmen-Seite einer Stadt) und auch
Erleichterungen für die Bürgerinnen und Bürger herbeiführen
konnten, beispielsweise durch die Abschaffung der Straßenaus-
baubeitragssatzung. 

Ob und wie wir diese Politik auch weiterhin so verfolgen können,
hängt dennoch von vielen Faktoren ab, so zum Beispiel von 
Entwicklungen hinsichtlich der landes- und bundesweiten 
Fördermittelpolitik, der Frage nach der Erwirtschaftung von 
Abschreibungen, die uns als Stadt betreffen oder auch Kosten-
steigerungen in unterschiedlichsten Bereichen. Denn es gibt viele
Pflichtaufgaben, die wir als Stadtverwaltung erbringen müssen
und dennoch sollte es auch immer das Ziel sein, Mittel für frei-
willige Bereiche, z.B. unser Freibad oder die Vereinsförderung,
zur Verfügung zu haben. 

Von daher ist es sinnvoll, gemeinsam mit den Stadträtinnen und
Stadträten auch weiterhin gut zu überlegen, welche Investitionen
für unsere Stadt notwendig und zielführend sind und wie es 
uns gelingt, die bestehende Infrastruktur nicht nur zu erhalten,
sondern auch im Sinne aller kontinuierlich zu verbessern. 

In diesem Sinne – packen wir es an,

herzlichst
Ihr Thomas Hetzel ❑
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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
liebe Leserinnen und Leser,
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im Rahmen regelmäßig stattfindender
Bürgersprechstunden haben Sie die Ge-
legenheit, Ihre Fragen, Hinweise und An-
regungen direkt mit mir zu besprechen.

Die nächsten Bürgersprechstunden finden

am Donnerstag, dem 19.03.2020,
von 13:30 – 14:30 sowie

am Dienstag, dem 31.03.2020
von 14:30 – 15:30 Uhr

im Rathaus Oberlungwitz, Zimmer 15
statt.

Unabhängig davon können Sie natürlich
jederzeit über das Sekretariat unter der
Rufnummer 03723-40523 einen Termin für
ein persönliches Gespräch mit mir verein-
baren bzw. die E-Mail-Adresse stadtver-
waltung@oberlungwitz.de nutzen.

Thomas Hetzel
Bürgermeister ❑

Liebe Bürgerinnen 
und Bürger, 

Stadtverwaltung 
Oberlungwitz

Bibliothek der Stadt 
Oberlungwitz

Öffnungszeiten

außer Meldestelle und Standesamt
Hofer Straße 203, 
Telefon: 4050, Fax: 405-34
Homepage: www.oberlungwitz.de
E-Mail: stadtverwaltung@oberlungwitz.de

Montag          09:00 – 11:30 Uhr 
Dienstag         09:00 – 11:30 Uhr/ 
                      13:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch        geschlossen
Donnerstag    09:00 – 11:30 Uhr/ 
                      13:00 – 15:30 Uhr
Freitag            geschlossen

Bitte beachten Sie die gesonderten Öff-
nungszeiten der Meldestelle und des
Standesamtes:

Die Meldestelle ist nur am
Dienstag         09:00 – 11:30 Uhr/
                      13:00 – 18:00 Uhr und
Donnerstag    09:00 – 11:30 Uhr/
                      13:00 – 15:30 Uhr 
geöffnet.

Das Standesamt ist ausschließlich am
Donnerstag    09:00 – 11:30 Uhr/
                      13:00 – 15:30 Uhr 
geöffnet.

Termine außerhalb der Öffnungszeiten
sind nur nach telefonischer Vereinba-
rung möglich!

Klingel für behinderte Menschen
Am hinteren Eingang des Rathauses
 befindet sich eine Klingel für behinderte
Menschen. Diese steht ebenfalls zu 
den Öffnungszeiten des Rathauses zur
Verfügung.                                              ❐

Hofer Straße 189, 
Telefon: 413057
E-Mail: 
bibliothek.oberlungwitz@enviatel.net

Montag          10:00 – 12:00 Uhr/ 
                      14:00 – 17:30 Uhr
Dienstag         14:00 – 17:30 Uhr
Mittwoch        geschlossen
Donnerstag    10:00 – 12:00 Uhr/ 
                      14:00 – 17:30 Uhr
Freitag            geschlossen

ACHTUNG!
An jedem ersten Dienstag im Monat
findet die „Rollende Bibliothek“ in der
Humboldt-Grundschule statt:
Übersicht der nächsten Termine:

07. April 2020
05. Mai 2020
02. Juni 2020                                    ❐
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Die Sprechstunde der Schiedsstelle der
Stadt Oberlungwitz findet im Bedarfsfall
am dritten Dienstag des Monats in der
Zeit von 17:00 bis 18:00 Uhr im Rathaus
statt.
Einwohner, die das Tätigwerden der
Schiedsstelle begehren, werden gebeten,
entsprechende Terminvereinbarungen
über Herrn Tschierschwitz, Telefon 03723
405-30, zu treffen.

Nächster Termin: 17. März 2020

Schubert
Friedensrichter ❑

Sprechstunde der
Schiedsstelle

Oberlungwitz im Internet:
www.oberlungwitz.de



4

STADTANZEIGER OBERLUNGWITZ • 03/2020 • AMTLICHER TEIL

Bereitschaftsdienst Trinkwasser:

Havarietelefon (24 Stunden): 
03763 405-405

Internet: www.rzv-glauchau.de ❐

Bereitschaftsdienst des
RZV Wasserversorgung 
Bereich Lugau-Glauchau

Bei Havarien und Unregelmäßigkeiten am
unterirdischen öffentlichen oder privaten
Abwasserkanalnetz bitten wir, unseren 24-
Stunden-Bereitschaftsdienst (auch an
Sonn- und Feiertagen) unter der Tel.-Nr.:
0172 3578636 zu benachrichtigen. ❐

Havarie- und 
Bereitschaftsdienst der

WAD GmbH

Aufgabenbereiche der Stadtverwaltung Oberlungwitz 
mit Telefondurchwahl und E-Mail-Adresse

Telefon: 03723 405-0             Telefax: 03723 405-34

Aufgabenbereich Zimmer Durchwahl
Bereich Bürgermeister                                    buergermeister.rathaus@oberlungwitz.de
Bürgermeister 15 26
Sekretariat des Bürgermeisters 14 23
Fachbereich Haupt- und Ordnungsamt         hauptamt.rathaus@oberlungwitz.de
Fachbereichsleitung 20 30
Zentrale Dienste 19 24
Allgemeine Verwaltung / Personalwesen 18 29
Zentrale Dienste / IT 26 25
Standesamt 7 18
Meldestelle/Soziales 9/10 19/20
Öffentliche Ordnung/Gewerbe 12 21
Öffentliche Ordnung/Gemeindlicher Vollzug 17 28
Straßenverkehrsangelegenheiten 17 27
Grünordnungsangelegenheiten 23 31
Kita 24 10
Chronik 23 31
Bibliothek (Hofer Str. 189) / 03723/413057
Hort Humboldtschule (Hofer Str. 137) / 03723/680821
Humboldtschule (Hofer Str. 137) / 03723/42531
Pestalozzi Oberschule (Pestalozzistraße 4) / 03723/43092
Fachbereich Kämmerei und Bauamt             kaemmereiamt.rathaus@oberlungwitz.de
Fachbereichsleitung 6 17
Finanzbuchhaltung 5 15/16
Kasse 4 14
Steuern/Abgaben 3 11
Bauwesen 2 12/13
Grundstück und Liegenschaftsmanagement 24 10
Bauhof (Hofer Str. 221) / 40 ❐

Die Stadtverwaltung Oberlungwitz stellt
auf der Homepage www.oberlungwitz.de
unter der Rubrik „Rathaus & Bürgerser-
vice“ verschiedene Formulare, Anträge
und Unterlagen zur Verfügung.

Tschierschwitz
Fachbereichsleiter
Haupt- und Ordnungsamt ❑

Hinweis zur Nutzung un-
seres elektronischen 
Formular-Service

Infothek im Rathaus

In der Infothek, die sich im Eingangsbe-
reich des Rathauses befindet, finden Sie
verschiedene aktuelle Publikationen, In-
formationsmaterialien, Flyer und Über-
sichten zu Veranstaltungsangeboten in
der Region – schauen Sie doch einmal
vorbei!

Tschierschwitz
Fachbereichsleiter
Haupt- und Ordnungsamt ❑

1. Nächste Stadtratssitzung
Ort:          Saal des Vereinshauses
               Zur Post“ Oberlungwitz, 
               Hofer Straße 36
Beginn:   19:00 Uhr
Termin:    24.03.2020

2. Nächste Sitzung des Verwaltungs-
ausschusses
Ort:          Rathaus Oberlungwitz, 
               Hofer Straße 203, 
               Beratungsraum
Beginn:   19:00 Uhr
Termin:    10.03.2020

3. Nächste Sitzung des Technischen
Ausschusses
Ort:          Rathaus Oberlungwitz, 
               Hofer Straße 203, 
               Beratungsraum
Beginn:   19:00 Uhr
Termin:    31.03.2020

Die jeweils aktuelle Tagesordnung für alle
Gremiensitzungen wird an der Verkün-
dungstafel im Haupteingangsbereich des
Rathauses ausgehangen und auch auf der
Internetseite www.oberlungwitz.de veröf-
fentlicht.

Tschierschwitz
Fachbereichsleiter
Haupt- und Ordnungsamt ❑

Sitzungstermine

Veranstaltungen in 
Oberlungwitz

19. März, 19:00 Uhr
Rathausplauderei im Trausaal des Rat-
hauses Oberlungwitz

02. April ab 15:00 Uhr
Ostereier-Fest im neuen Stadtpark an der
Robert-Koch-Straße ❑



Öffentliche Bekanntmachung

Die Meldebehörde darf Parteien, Wählergruppen und anderen
Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen
und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene in
den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten
Auskunft aus dem Melderegister über die in § 44 Abs. 1 Satz 1
bezeichneten Daten von Gruppen von Wahlberechtigten erteilen.
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus
dem Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen von Einwoh-
nern, darf die Meldebehörde Auskunft erteilen über:

1. Familiennamen,
2. Vornamen,
3. Doktorgrad,
4. Anschrift sowie
5. Datum und Art des Jubiläums.

Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Ge-
burtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag.
Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Jubiläum. 

Die Stadtverwaltung Oberlungwitz übermittelt Ehejubiläen erst
ab dem 60. Ehejubiläum.

Für Bewohner von Pflegeheimen oder sonstigen Einrichtungen,
die der Betreuung pflegebedürftiger oder behinderter Menschen
dienen, wird ein bedingter Sperrvermerk eingerichtet. In diesen
Fällen muss der Betroffene für die Weitergabe seiner Daten zu-
gestimmt haben. Das heißt, die Jubiläen der Bewohner unserer
Seniorenpflegeeinrichtungen werden nur bei Vorlage einer ent-
sprechenden Zustimmung im Stadtanzeiger und in der Freien
Presse veröffentlicht.

Auf Grund der am 25.05.2018 in Kraft getretenen EU-Daten-
schutzgrundverordnung – DSGVO – werden derzeit keine Ge-
burtstags- und Ehejubiläen veröffentlicht!

Melderegisterauskünfte an Private zum Zwecke der Direktwer-
bung und/oder des Adresshandels werden nur noch erteilt, wenn
die betroffene Person der Übermittlung für jeweils diesen Zweck
ausdrücklich eingewilligt hat. 

Das Bundesmeldegesetz sieht für die folgenden Datenübermitt-
lungen aus dem Melderegister ein Widerspruchsrecht vor:
⇒ an Parteien, Wählergruppen und Träger von Wahlvorschlägen
in den sechs der Wahl vorangehenden Monaten zur Wahl -
werbung

der Einwohnermeldestelle Oberlungwitz zur Möglichkeit des Widerspruchsrechtes
und der Einwilligung von Datenübermittlungen nach dem Bundesmeldegesetz (BMG)
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Rückblick Stadtratssitzung

In der 7. Sitzung des Stadtrates am 27. Februar 2020 wurden
folgende Beschlüsse gefasst:

Zum TOP 1:
Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und ordnungs-
gemäßen Ladung, Protokollkontrolle, Bestätigung der Tagesord-
nung sowie Festlegung von zwei Vertretern zur Protokollunter-
zeichnung
- Der Bürgermeister eröffnete die Stadtratssitzung, stellte die
ordnungs- und fristgemäße Ladung aller Stadträte sowie die
Beschlussfähigkeit des Stadtrates fest. Zur Sitzung waren ein-
schließlich Bürgermeister 14 Mitglieder des Stadtrates anwe-
send und 4 Stadträte entschuldigt.

- Die Niederschriften der 6. Sitzung vom 30.01.2020 (öffentli-
cher und nicht-öffentlicher Teil) wurden ohne Änderung bestä-
tigt.

- Als Unterschriftsleistende für die Niederschrift der 7. Sitzung
wurden die Stadträte Hellmut Seifert und Mario Schulz be-
stimmt.

- Die Tagesordnung wurde bestätigt.

Zum TOP 2:
Erste Lesung zum Entwurf der Haushaltssatzung und des Haus-
haltsplanes für das Haushaltsjahr 2020
Herr BM Hetzel und Frau Neumann, Kämmerei- und Bauamts-
leiterin, stellten den Entwurf des Haushaltsplanes und der Haus-
haltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 und die damit verbun-
denen wesentlichen Zahlen, Investitions- und Instand-
haltungsvorhaben sowie Chancen und Risiken vor. Die Ausle-
gung des Entwurfes erfolgt vom 28.02.2020 bis zum 09.03.2020,
zudem besteht in der Zeit vom 28.02.2020 bis zum 19.03.2020
für Einwohner/innen sowie Abgabepflichtige die Möglichkeit, Ein-
wendungen gegen den Entwurf zu erheben. 
Die zweite Lesung sowie die Beschlussfassung hierzu sind für
den 24.03.2020 vorgesehen.

Zum TOP 3:
Bericht des Bürgermeisters sowie Fragen der Stadträte und
Gäste
Herr BM Hetzel informierte u. a. zu folgenden Themen:
- Problematik der Förderung von Straßen-, Brücken- und Rad-
wegprojekten über die Richtlinie Kommunaler Straßenbau;

- umgefahrener Poller im Bereich des Radweges Erlbacher
Straße;

- Abriss eines Teilgebäudes im Bereich Am Bach/Spindler-
brücke;

- einen Vor-Ort-Termin im Landschaftsschutzgebiet Hirsch-
grund zur Besprechung des weiteren Vorgehens

- Gespräche mit der Wohnungsgenossenschaft „Sachsenring“;
- erfolgter Abriss eines Wohnhauses im Bereich der Strumpf-
gasse;

- Baufortschritt im Bereich der Pestalozzi-Oberschule, Funda-
ment ist gegossen;

- den Abschluss der Bauarbeiten am Rathaus, hier sind nur
noch Restleistungen zu erbringen;

- Rathausplauderei am 19.03.2020 ab 19 Uhr im Trausaal mit
Wolfgang Gruner;

- „Ostereier-Fest“ im Stadtpark am 02.04.2020.

Die Fragen einiger Stadträte bezogen sich auf:
- eine Übersicht der in Oberlungwitz ansässigen bzw. ge-
meldeten Vereine;

- Baumfällungen und Ersatz- bzw. Neupflanzungen im Stadt-
gebiet, hier ist eine Übersicht für die Stadträte wünschens-
wert;

- Baumfällungen im Bereich der Garagengemeinschaft Ecke
Neue Welt/Robert-Koch-Straße;

- die anstehenden „Traditions- bzw. Hexenfeuer“.

Hetzel
Bürgermeister ❑
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Vorbereitung der Motorsportveranstaltungen am Sachsenring im Jahr 2020

Der ADAC Sachsen e. V. teilte für 2020 folgende Motorsportver-
anstaltungen auf dem Sachsenring mit:

08. – 10. Mai             ADAC Sachsenring Classic
19. – 21. Juni            Motorrad Grand Prix
02. – 04. Oktober     ADAC GT Masters

Um auch in diesem Jahr eine ordnungsgemäße Vorbereitung die-
ser Motorsportveranstaltungen zu gewährleisten, bitten wir die-
jenigen, die das Betreiben eines Campingplatzes, eines vorüber-
gehenden Gaststättengewerbes oder die Durchführung einer
Veranstaltung im Gebiet der Stadt Oberlungwitz beabsichtigen,
nachfolgende Abgabe-Termine für die dafür notwendigen An-
träge oder Anzeigen zu beachten.

Anträge zum Betreiben eines Campingplatzes zu den Motor-
sportveranstaltungen

sind bitte schriftlich mittels Formular, welches bei der Stadtver-
waltung Oberlungwitz, Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Hofer
Straße 203 in Oberlungwitz (Zimmer 12, Rathaus) bzw. über den
Formular-Service auf der Homepage www.oberlungwitz.de er-
hältlich ist, einzureichen.
Dem Antrag ist auch ein Lageplan (z. B. Flurkarte mit Markierung)
sowie ein Sicherheitskonzept beizulegen.
Die Gebühr des Bescheides wird nach Verwaltungsaufwand ent-
sprechend dem Sächsischen Verwaltungskostengesetz i. V. m.
der Verwaltungskostensatzung der Stadt Oberlungwitz festge-
setzt.

                                                       letzter Abgabetermin
ADAC Sachsenring Classic                 20.03.2020
Motorrad Grand Prix                            20.03.2020
ADAC GT Masters                                14.08.2020

Anzeigen über ein vorübergehendes Gaststättengewerbe zu
den Motorsportveranstaltungen als besondere Anlässe

sind nach § 2 Absatz 2 Sächsisches Gaststättengesetz bis spä-
testens zwei Wochen vor Betriebsbeginn schriftlich mittels For-
mular, welches bei der Stadtverwaltung Oberlungwitz, Öffentliche
Ordnung und Sicherheit, Hofer Straße 203 in Oberlungwitz (Zim-
mer 12, Rathaus) bzw. über den Formular-Service auf der Home-
page www.oberlungwitz.de erhältlich ist, einzureichen.
Die Gebühr der Anzeige beträgt 30,00 EUR; zum Motorrad Grand
Prix 35,00 EUR.

Anzeigen zur Durchführung von Veranstaltungen zu den Mo-
torsportveranstaltungen

sind bitte schriftlich mittels Formular, welches bei der Stadtver-
waltung Oberlungwitz, Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Hofer
Straße 203 in Oberlungwitz (Zimmer 12, Rathaus) bzw. über den
Formular-Service auf der Homepage www.oberlungwitz.de er-
hältlich ist, einzureichen.

Der Anzeige ist auch ein Lageplan (z. B. Flurkarte mit Markierung)
sowie ein Sicherheitskonzept beizulegen.

Die Gebühr des Bescheides wird nach Verwaltungsaufwand ent-
sprechend dem Sächsischen Verwaltungskostengesetz i. V. m.
der Verwaltungskostensatzung der Stadt Oberlungwitz festge-
setzt.

                                                       letzter Abgabetermin
ADAC Sachsenring Classic                 20.03.2020
Motorrad Grand Prix                            20.03.2020
ADAC GT Masters                                14.08.2020

Die vollständig ausgefüllten und vom jeweiligen Betreiber unter-
zeichneten Anträge oder Anzeigen sind zu richten an die

Stadtverwaltung Oberlungwitz
Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Hofer Straße 203
09353 Oberlungwitz.

WICHTIG:
Wird kein Sicherheitskonzept dem Antrag auf Campingplatz
oder dem Antrag zur Durchführung von Veranstaltungen bei-
gefügt, erfolgt keine Bearbeitung!

Wir weisen darauf hin, dass die Antragsteller bzw. Anzeigen-
den, sofern sie nicht selbst Eigentümer sind, die Zustimmung
der Grundstückseigentümer für die jeweiligen Vorhaben ei-
genverantwortlich zu erbringen haben. 

Nach dem jeweiligen Abgabetermin eingereichte Anträge
oder Anzeigen werden nicht bearbeitet!

Walther
Fachabt. öff. Ordnung und Sicherheit ❑

⇒ an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk zu Alters- oder Ehe-
jubiläen

⇒ an Adressbuchverlage zur Herausgabe von Adressbüchern
(Adressenverzeichnisse in Buchform)

⇒ an öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften (außer für
Zwecke der Steuererhebung)

⇒ an das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundes-
wehr zum Zwecke der Übersendung von Informationsmate-
rial.

Das entsprechende Formular – Widerspruch und Einwilligung –
nach dem Bundesmeldegesetz (BMG) erhalten Sie in der Ein-

wohnermeldestelle der Stadtverwaltung Oberlungwitz oder unter
www.oberlungwitz.de – im Formularservice. 

Achtung!
Bereits bestehende Übermittlungssperren werden entspre-
chend weitergeführt und müssen nicht neu beantragt wer-
den.

Wossilat
Fachabteilung Melde- und
Personenstandswesen ❑
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Für eine saubere Stadt – weiterhin kostenlose Hundekotbeutel im Rathaus erhältlich

Als vor einigen Jahren die ersten Hundetoiletten angeschafft wur-
den, betrachtete man deren Nutzung skeptisch. Heute jedoch
muss man feststellen, dass diese Investition eine richtige Ent-
scheidung war. Durch das Aufstellen der roten Entsorgungsein-
richtungen hat sich das Stadtbild hinsichtlich des abgelagerten
Hundekots deutlich verbessert. Jedoch stellen vor allem die Mit-
arbeiter des kommunalen Bauhofes immer wieder fest, dass
nach wie vor Hundekot an den Straßen- oder Gehwegrändern
und in Grünflächen zu finden ist.
Im letzten Jahr wurden drei weitere Hundetoiletten aufgestellt.

Übersicht der Standorte
- am Wirkerweg gegenüber Einfahrt MUGLER AG
- Wirkerweg/Ecke Neue Welt (Glascontainer)
- Friedensstraße/Ziegeleiweg
- Grünfläche an der Hofer Straße (ehemalige WAMA)
- Erlbacher Straße
- Abteisiedlung
- Robert-Koch-Straße „Parkplatz mit Schranke“

- am „Langen Weg“
- Weidenweg bei Rollladenbau Philippi
- am Festplatz
- Reiterweg
- Lindenhofsiedlung/Ecke Fröbelstraße
- Uferweg gegenüber Fahrradgeschäft Haenel
- Postplatz
- Siedlung des Friedens/Werkstraße
- Hirschgrund „Umlenker“

Wir bitten alle Hundehalter, die Hundetoiletten für die Hinterlas-
senschaften ihrer vierbeinigen Freunde anzunehmen und noch
verstärkter als bisher zu nutzen. Um dies Ihnen einfacher zu ma-
chen, gibt es weiterhin für alle Hundehalter der Stadt Oberlung-
witz KOSTENFREI Hundekot-Tüten im Zimmer 3 des Rathau-
ses.

Walther
Fachabt. öffentl. Ordnung und Sicherheit ❑

Das Ordnungsamt informiert

Das Abbrennen offener Feuer ist in Oberlungwitz gemäß § 13
Abs. 1 der 1. Neufassung der Polizeiverordnung der Stadt
Oberlungwitz vom 26.03.2003 (PolVO) grundsätzlich unter-
sagt.

Eine Ausnahme nach § 13 Abs. 2c) der 1. Neufassung der Poli-
zeiverordnung ist das Abbrennen eines Traditionsfeuers (hier:
Hexenfeuer), wozu jedoch in jedem Fall die Zustimmung der
Stadtverwaltung Oberlungwitz als Ortspolizeibehörde erforderlich
ist.
Zur Handhabung dieser Ausnahmeregelung hat der Stadtrat 
der Stadt Oberlungwitz in seiner Sitzung am 13.12.2005 die 
1. Neufassung der Verwaltungsrichtlinie zur Durchsetzung des 
§ 13 Polizeiverordnung (PolVO) der Stadt Oberlungwitz beschlos-
sen. Der Hintergrund und Inhalt der am 01.01.2006 in Kraft
 getretenen Verwaltungsrichtlinie soll nachfolgend nochmals
 erläutert werden.
Nach Ziffer 3. der vorgenannten Verwaltungsrichtlinie kann die
Zustimmung zum Abbrennen eines Hexenfeuers (jeweils am 
30. April) in der Stadtverwaltung bis zum 20. April des betref-
fenden Jahres schriftlich beantragt werden. 
Das entsprechende Antragsformular wird im Ordnungsamt der
Stadtverwaltung Oberlungwitz (Zimmer 12 und 17) ausgereicht
oder entnehmen Sie unserer Homepage www.oberlungwitz.de/
Formular-Service. Die Bearbeitungsgebühr für einen einge -
reichten Antrag beträgt [unabhängig von der Entscheidung]
50,00 EUR. Die Zustimmung kann Auflagen enthalten.
Die Fachabt. öffentliche Ordnung und Sicherheit behält sich vor,
die gemeldeten Traditionsfeuer in Zusammenarbeit mit der Frei-
willigen Feuerwehr zu kontrollieren.

Wir bitten die Bürgerinnen und Bürger, alle Traditionsfeuer in
der Stadtverwaltung anzumelden.
Nicht angemeldete Feuer werden durch die Freiwillige Feu-
erwehr kostenpflichtig gelöscht.

An dieser Stelle sei ausdrücklich erwähnt, dass das Abbrennen
eines Hexenfeuers nicht als einfachere oder günstige Variante
der Entsorgung des im Grundstück anfallenden Pflanzenabfalls

dienen darf. Das Abbrennen eines Hexenfeuers als sogenanntes
Traditionsfeuer darf folglich nichts mit dem Verbrennen von Pflan-
zenabfällen zu tun haben. Charakter eines solchen traditionellen
Feuers sollte es vielmehr sein, einen geselligen Abend – vielleicht
sogar mit Freunden und/oder Bekannten – zu verbringen.
In Bezug auf die in der Bevölkerung kursierende Meinung, dass
das Abbrennen von Feuern zum Zwecke der Pflanzenabfall -
verwertung erlaubt sei, sei angemerkt, dass es in Sachsen 
zwar unter bestimmten Voraussetzungen (nur vom 1. bis 
30. April bzw. vom 1. bis 30. Oktober, nur werktags zwischen
08:00 und 18:00 Uhr und maximal zwei Stunden täglich) 
möglich ist, Gartenabfälle zu verbrennen, doch ist dies als
 allerletzte Möglichkeit und erst dann anzuwenden, wenn die
 Verwertung oder Ent sorgung der pflanzlichen Abfälle auf eine
 andere [nachfolgend beschriebene] Art und Weise absolut
 unmöglich ist.
Pflanzenabfälle können durch eine geeignete mechanische
 Behandlung (Schreddern) aufbereitet und verwertet werden.
Sofern eine Verwertung der pflanzlichen Abfälle auf dem Grund-
stück, auf dem sie angefallen sind, nicht möglich ist, ist als
nächste Entsorgungsmöglichkeit die Beauftragung einer Entsor-
gungsfirma (Bereitstellung einer Biotonne) oder die Abgabe in
einer Kompostieranlage zu nutzen. Nur wenn die vorgenannte
Verwertung der pflanzlichen Abfälle technisch nicht möglich und
wirtschaftlich unzumutbar ist, dürfen Pflanzenabfälle unter Ein-
haltung bestimmter Auflagen verbrannt werden. 

Es gilt also: Das Verrotten und Kompostieren von Garten -
abfällen hat immer Vorrang vor dem Verbrennen und in der
Stadt Oberlungwitz ist das Abbrennen von offenen Feuern
gemäß § 13 PolVO grundsätzlich untersagt! Für die Aus-
nahme Hexenfeuer bedarf es der Zustimmung der Stadtver-
waltung Oberlungwitz.

Bei Fragen zu diesen Themen stehen die Mitarbeiter der Fachabt.
öff. Ordnung und Sicherheit gern zur Verfügung.

Walther
Fachabt. öffentl. Ordnung und Sicherheit ❐

Abbrennen von Traditionsfeuern in der Stadt Oberlungwitz und 
Entsorgung von pflanzlichen Abfällen



Grundstücksverkäufe

Im Wohngebiet Pestalozzistraße steht
noch ein freies Baugrundstück zum Kauf
zur Verfügung. Diesbezüglich befindet
sich das Kurzexposé auf der Internetseite
der Stadt Oberlungwitz unter www.ober-
lungwitz.de/Wohnen.

PKW-Stellplätze

Auf dem Parkplatz Robert-Koch-Straße
werden Stellplätze zur Verpachtung ange-
boten.

Wenn Sie interessiert sind, dann melden
Sie sich bitte in der Stadtverwaltung
Oberlungwitz, Hofer Straße 203 bei Frau
Leistner, Tel. 405-10.

Neumann
Fachbereichsleiterin 
Kämmerei- und Bauamt ❑

Bio-Tonne
Grundstückseigentümer mit Biotonne
werden von der entsprechenden Entsor-
gungsfirma (KECL GmbH oder VEOLIA
Umweltservice Ost GmbH) über die Ent-
sorgungstermine schriftlich informiert.

Hinweis zum Abfallkalender 2020
Der Abfallkalender für das Jahr 2020 des
Landkreises Zwickau wurde in den Mona-
ten November und Dezember 2019 an alle
Haushalte im Landkreis Zwickau verteilt.
Die Termine für das Schadstoffmobil
sowie die aktuellen Entsorgungstermine
können unter www.landkreis-zwickau.de
eingesehen werden.

Öffnungszeiten der Entsorgungsanlage
in Lipprandis
Montag bis Freitag     08:30 – 17:00 Uhr
Samstag                     08:00 – 12:00 Uhr

Fragen zur Entsorgung auf der Entsor-
gungsanlage in Lipprandis beantwortet
der Zweckverband Abfallwirtschaft Süd-
westsachsen, Schlachthofstr. 12, 09366
Stollberg, Tel.: 037296 66-200, Fax:
037296 66-225. ❑
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Entsorgungstermine

Gemischte Siedlungsabfälle (Hausmüll)
✘12. März 2020 und 26. März 2020
Die Entleerung der Hausmülltonnen er-
folgt im zweiwöchigen Rhythmus – in der
Regel in den ungeraden Kalenderwochen
immer donnerstags. Bei Feiertagen ver-
schiebt sich dieser Abholetag von Don-
nerstag auf Freitag.

Blaue Tonne (Papier und Pappe)
✘20. März 2020 und 03. April 2020
Bitte stellen Sie die blaue Tonne am Ab-
holetag ab 06:00 Uhr bereit.
Fragen zur Entsorgung der gemischten
Siedlungsabfälle sowie Papier und Pappe
beantwortet die Kommunalentsorgung
Chemnitzer Land GmbH, STT Reinholds-
hain, Ringstraße 36b, 08371 Glauchau,
Ruf: 03763 404-0.

Gelbe Tonne
✘20. März 2020 und 03. April 2020
Fragen zur Entsorgung der Gelben Tonne
beantwortet die Firma VEOLIA Umweltser-
vice Ost GmbH & Co. KG, Betrieb Chem-
nitz, Kalkstraße 55, 09116 Chemnitz, 
Tel.: 0371 35566-47 (51), Fax: 0371 35566-
53 sowie VEOLIA Umweltservice Ost
GmbH & Co. KG, Betrieb Lichtenstein, Bu-
chenstraße 19, 09356 St. Egidien, 
Tel.: 037204 663-0, Fax: 037204/ 663-32. VEREINSFÖRDERUNG

2020

Es besteht auch in diesem Jahr für Ver-
eine und Vereinigungen der Stadt Ober-
lungwitz wieder die Möglichkeit, im Rah-
men der Förderung von Vereinen und
Vereinigungen der Stadt Oberlungwitz
einen Vereinszuschuss für das laufende
Haushaltsjahr zu beantragen. 

Der dazu notwendige Antrag ist im Rat-
haus der Stadt Oberlungwitz, Zimmer 24
oder auf unserer Homepage www.ober-
lungwitz.de im Formularservice erhältlich. 

Der Antrag ist bis spätestens 30. Juni
des Förderjahres bei der Stadtverwal-
tung Oberlungwitz einzureichen, um Be-
rücksichtigung bei der Verteilung der Mit-
tel zu finden.

Später eingereichte Anträge werden
nicht bearbeitet!

Sollten sich noch Fragen ergeben, stehe
ich gern zur Verfügung, auch telefonisch
unter 03723 405-10.

Gleichzeitig möchten wir an die Abgabe
der Verwendungsnachweise für das Jahr
2019 erinnern.

Leistner
SB Kita/Schulen/GLM ❑

Amt für Abfallwirtschaft

Im Zeitraum vom 18. bis 25. März 2020
werden die Abfallgebührenbescheide für
das Jahr 2020 an die Gebührenpflichtigen
des Landkreises Zwickau versendet. In
diesem Jahresbescheid werden die tat-
sächlich entstandenen Sockelgebühren,
Leistungsgebühren sowie mögliche Zu-
satzgebühren aus dem Gesamtjahr 2019
abschließend abgerechnet. Zusätzlich
wird die Vorauszahlung auf die Sockelge-
bühr 2020 festgesetzt.
Rechtsgrundlage für die Festsetzung der
Abfallgebühren für das Jahr 2020 sind die
Satzung des Landkreises Zwickau über
die Vermeidung und Entsorgung von 
Abfällen im Landkreis Zwickau (Abfall-
wirtschaftssatzung – AWS 2019) vom 
27. September 2018 und die Satzung zur
Erhebung von Gebühren für die Abfallent-
sorgung des Landkreises Zwickau (Ab-
fallgebührensatzung – AGS 2019) vom 
27. September 2018.

Neu: Der ABFALL ONLINE-SERVICE

Mit dem Gebührenbescheid erhalten alle
Gebührenpflichtigen bzw. deren Verwalter
gleichzeitig ein Kennwort zur Nutzung des
neuen Abfall ONLINE-Service.

Unter https://www.landkreis-zwickau.de/
abfall-online können Gebührenpflichtige
oder Bevollmächtigte kennwortgeschützt
zukünftig die gespeicherten persönlichen
Daten und die dazugehörigen Informatio-
nen aus dem Bereich Abfallwirtschaft, wie
Gebührenbescheide oder Entleerungs -
informationen, abrufen. 
Mit dem Portal Abfall ONLINE-Service er-
weitert das Landratsamt Zwickau sein 
Online-Dienstleistungsangebot, womit es
möglich wird, 24 Stunden am Tag, sieben
Tage in der Woche und ohne Einschrän-
kung durch Öffnungszeiten gebührenrele-
vante Informationen kennwortgeschützt
abzurufen und Angelegenheiten der Ab-
fallentsorgung zu erledigen. ❑

Informationen aus dem
Gebäude- und Liegen-
schaftsmanagement

Information zum Versand der Jahresbescheide über die
Abfallentsorgung 2020

(Endabrechnung 2019 und Vorauszahlung 2020)
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Landkreis Zwickau – Gesundheitsamt

Ab dem 1. März 2020 gilt die Impfpflicht
gegen Masern. Das heißt, dass alle Kinder
beim Eintritt in die Schule, den Kindergar-
ten, den Kinderhort oder Kindertages-
pflege die gesetzlich geforderten Masern-
Impfungen vorweisen müssen.  Gleiches
gilt für Personen, die in Gemeinschaftsein-
richtungen oder medizinischen Einrichtun-
gen tätig werden wollen, wie Erzieher,
Lehrer, Tagespflegepersonen und medizi-
nisches Personal (soweit diese Personen
nach 1970 geboren sind). Alle, die am 1.
März 2020 bereits in den betroffenen Ein-
richtungen betreut werden oder tätig sind,
müssen den Nachweis bis zum 31. Juli
2021 vorlegen.

Das Gesundheitsamt des Landkreises
Zwickau geht davon aus, dass ca. 5 000
Personen der o. g. Gruppen über keinen
oder nur über einen unzureichenden Impf-
schutz verfügen. Um diese Impflücken zu
schließen, hat es seit Beginn dieses Jah-
res erweiterte Impfsprechstunden ange-
boten. Ab dem 1. März wird es sein Impf-
angebot nochmals erweitern. So wird es

nicht nur am Dienstag von 14 – 17:30 Uhr
für Impfwillige da sein, sondern zusätzlich
am Donnerstag von 12:30 – 14:30 Uhr
Maserimpfungen anbieten. 

Natürlich kann auch bei jedem niederge-
lassenen Arzt zu Masernimpfungen nach-

gefragt werden. Die Impfung im Gesund-
heitsamt stellt lediglich eine Alternative
dar.

Weitere Informationen unter www.land-
kreis-zwickau.de/masernimpfpflicht ❑

Das Umweltamt des Landratsamtes des Landkreises Zwickau informiert:

Mit flächendeckendem Befall ist zu
rechnen
Auch im Jahr 2020, dem dritten Borken-
käferjahr in Folge, sind weiterhin enorme
Anstrengungen zur Befallserkennung und
zur Bekämpfung der Borkenkäfer durch
die Waldeigentümer in ihren Wäldern
durchzuführen.

Im Jahr 2019 weiteten sich die Schäden
durch Borkenkäfer an den Nadelholzarten,
insbesondere Fichte, Kiefer und Lärche im
Vergleich zu 2018 drastisch aus. Im Herbst
2019 ging eine vitale, sehr große Popula-
tion von Borkenkäfern in die Überwinte-
rung. Diese hat drei Generationen anlegen
können. Sie droht, sich im Jahr 2020 wei-
ter auszubreiten. Die damit verbundenen
wirtschaftlichen Verluste und die Beein-
trächtigungen bzw. Ausfall der Waldfunk-
tionen wären immens. Die Bedrohungs-
lage ist zum Jahreswechsel 2019/20
größer als diejenige zum Jahreswechsel
2018/19. Die vorherrschende nieder-
schlagsarme, schneefreie und milde Win-
terwitterung kann keine Entspannung be-
wirken.

Damit ist Potenzial für eine Massen -
vermehrung der Forstschadinsekten im
Jahr 2020 vorhanden und es ist mit einer

flächenhaften Ausbreitung des Befalls zu
rechnen.

Die untere Forstbehörde des Landkreises
Zwickau weist alle Waldbesitzer nochmals
auf ihre waldgesetzlichen Pflichten hin.
Im Rahmen der ordnungsgemäßen
Forstwirtschaft, insbesondere nach 
§ 18 Absatz 1 Ziffer 4 und 5 des Wald-
gesetzes für den Freistaat Sachsen
(SächsWaldG) besteht daher für jeden
Waldbesitzer die Verpflichtung, u. a. der
Gefahr einer erheblichen Schädigung
des Waldes durch tierische Forstschäd-
linge vorzubeugen sowie tierische
Forstschädlinge rechtzeitig und ausrei-
chend nach pflanzenschutzrechtlichen
Vorschriften zu bekämpfen.

Nach der geltenden „Allgemeinverfügung
zur Erfassung und Bekämpfung von holz-
und rindenbrütenden Schaderregern (Na-
delholzborkenkäfer) im Privat- und Kör-
perschaftswald“ des Landkreises
Zwickau, untere Forstbehörde vom 
6. März 2019 (Amtsblatt des Landkreises
Nr. 3/2019), ergeben sich für die Waldbe-
sitzer u. a. folgende besondere Ver-
pflichtungen:
- Regelmäßige Kontrolle der eigenen
Nadelholzbestände auf Befall durch

Nadelholzborkenkäfer (ab 1. Oktober
monatlich; ab 1. April wöchentlich)

- Kontrolle der Waldbestände ist
schriftlich zu dokumentieren und fest-
gestellter Borkenkäferbefall ist sofort
schriftlich oder elektronisch bei der
unteren Forstbehörde anzuzeigen.

- Festgestellter Befall durch Nadelholz-
borkenkäfer ist unverzüglich zu be-
kämpfen oder bekämpfen zu lassen
(z. B. Aufarbeitung und Abtransport
aus dem Wald).

- Die sofortige Vollziehung der Allge-
meinverfügung ist angeordnet und die
genannten Maßnahmen sind daher
durch den Waldbesitzer umzusetzen.

- Die untere Forstbehörde führt eigene
Überwachungs- und Kontrollmaßnah-
men zur Befallserkennung und Be-
fallsbekämpfung in den Waldbestän-
den zur Beurteilung der Wald-
schutzsituation mit eigenen Mitarbei-
tern und Forstsachverständigen
durch. Diese Forstsachverständigen
sind Beauftragte der Forstbehörde
mit den Befugnissen nach § 40 Abs.
6 SächsWaldG. Diese Maßnahmen
erfolgen pfleglich (z. B. Markierung
von Borkenkäferbefall mittels Farb-
spray) und unterstützen die Wald-
eigentümer bei der Befallserkennung.

Waldschutzsituation erfordert auch 2020 ein konsequentes Handeln zur 
Bekämpfung der Borkenkäfer
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Diese Überwachungs- und Kontroll-
maßnahmen durch die untere Forst-
behörde sind durch den Waldbesitzer
zu dulden.

Die Waldbesitzer sind selbst für die Maß-
nahmen zur Erfassung und Bekämpfung

der Nadelholzborkenkäfer zuständig und
verantwortlich.

Bei der Aufbereitung des Holzes sind die
Unfallverhütungsvorschriften unbedingt zu
beachten. Die Waldbesitzer können sich
hinsichtlich der Schadholzaufbereitung

von den Revierförstern des Staatsbetrie-
bes Sachsenforst beraten lassen.

Bei forstrechtlichen Fragen oder Fragen
zum Einsatz von Pflanzenschutzmitteln
 erfolgt die Beratung durch die untere
Forstbehörde. ❐

STADTANZEIGER OBERLUNGWITZ • 03/2020 • NICHTAMTLICHER TEIL

Oberlungwitzer SV

Allgemeines

Die Abteilung Fußball hat für alle Sport-
und Feierbegeisterten schon mal einen
Termin parat. Am 04. Juli in diesem Jahr
feiert der OSV seine Saisonabschlussfeier.
Neben einiger sportlicher Höhepunkte für
die Herren- sowie Nachwuchsmannschaf-
ten findet der Höhepunkt am Abend im
Festzelt statt. Mit Live-Musik wird endgül-
tig die Saison 2019/20 verabschiedet. 

Weitere Infos sowie ein detaillierter Ablauf-
plan werden in den kommenden Wochen
auf der Homepage bereitgestellt.

Sportlich

In den letzten Wochen hat das sportliche
Geschehen zumeist unter dem Hallendach
stattgefunden, wo die OSV-Mannschaften
eine gute Figur abgaben. Die Jüngsten der
Abteilung – die Bambinis – können sich
Futsal-Hallenkreismeister nennen. Aber
auch andere Mannschaften können sehr
gute Erfolge vorweisen. So sind die F2-Ju-
gend und die D-Jugend Vize-Kreismeister
geworden und mussten sich nur im Finale
geschlagen geben. 

Am 26. Januar fand der Zweite OSV Futsal
Cup unter der Regie der zweiten Männer-

mannschaft statt, welcher in den nächsten
Jahren weiter ausgebaut werden soll.
Neben drei OSV Mannschaften (Erste,
Zweite und Mix AH) spielten die Gäste aus
Wüstenbrand und Limbach-Oberfrohna
um den Turniersieg. Den Sieg sicherte sich
die Erste Männermannschaft vor den Gäs-
ten aus Limbach-Oberfrohna. Nicht nur in
Oberlungwitz konnte die Erste als Sieger
vom Parkett gehen. Auch das Hallentur-
nier in Mülsen sowie die Vorrunde zur Hal-
lenlandesmeisterschaft konnten gewon-
nen werden. Durch den Sieg der Vorrunde
qualifizierte sich die Erste Männermann-
schaft für die Endrunde der Hallenlandes-
meisterschaft in Hohenstein-Ernstthal am
01. Februar. Gegen ein starkes Teilneh-
merfeld erreichte die Erste einen guten
dritten Platz und schloss damit eine sehr
gute Hallensaison ab. Diesen Schwung
gilt es in die Freiluftsaison mitzunehmen.
Ab sofort heißt es für viele Mannschaften,
wieder das Parkett gegen den künstlichen
bzw. natürlichen Rasen zu tauschen, um
wieder um Punkte zu spielen. Wir wün-
schen allen Mannschaften eine erfolgrei-
che Rückrunde. 

Heimspiele der ersten Mannschaft des
Oberlungwitzer SV für die aktuelle Aus-
gabe:

15.03.2020, 12:15 Uhr 
Oberlungwitzer SV II – ACL Zwickau
29.03.2020, 12:15 Uhr
Oberlungwitzer SV II – FW Wolkenburg II

www.oberlungwitzersv.de ❑

Bald beginnt wieder die Gartensaison.

In diesem Zusammenhang weist die un-
tere Naturschutzbehörde des Landkreises
Zwickau auf Folgendes hin:

Es ist gesetzlich verboten, in der Vegeta-
tionszeit zwischen dem 1. März und dem
30. September Gehölze wie beispiels-
weise Bäume, Hecken, Sträucher oder
Gebüsche abzuschneiden, auf den Stock
zu setzen oder zu beseitigen. Dies ergibt
sich aus § 39 Absatz 5 Nummer 2 Bun-
desnaturschutzgesetz.

Zulässig sind schonende Form- und Pfle-
geschnitte zur Beseitigung des jährlichen
Zuwachses der Pflanzen oder zur Ge-
sunderhaltung von Bäumen.

Nähere Informationen sind bei der unteren
Naturschutzbehörde des Landratsamtes
Zwickau erhältlich oder können auf der In-
ternetseite des Landratsamtes Zwickau,
Umweltamt, nachgelesen werden.

Es handelt sich bei dem Verbot um eine
Vorschrift des allgemeinen Artenschutzes,
mit der ein Mindestschutz der auf Gehölze
angewiesenen Tierarten erreicht werden
soll.
Eine Befreiung vom Schnittverbot in der
Vegetationszeit kann von der unteren Na-
turschutzbehörde des Landratsamtes auf
Antrag erteilt werden, wenn Gründe des
überwiegenden öffentlichen Interesses
oder eine unzumutbare Belastung im Ein-
zelfall vorliegen. Dies muss ausreichend
begründet sein. Der Antrag kann formlos

bei der unteren Naturschutzbehörde ge-
stellt werden.

In den meisten Städten und Gemeinden
des Landkreises Zwickau gibt es auch Ge-
hölz- oder Baumschutzsatzungen. Diese
sind unabhängig von der allgemeinen Ver-
botsregelung des § 39 Bundesnatur-
schutzgesetz zu beachten. Deshalb ist es
ratsam, sich zuerst bei der zuständigen
Stadt oder Gemeinde nach der Notwen-
digkeit einer Fällgenehmigung zu erkundi-
gen.
Wer dennoch ohne die erforderlichen Zu-
stimmungen der Behörde gegen die vor-
genannten Grundsätze verstößt, begeht
eine Ordnungswidrigkeit. Diese kann mit
einem Bußgeld von bis zu 10.000 EUR ge-
ahndet werden. ❑

Schnittverbotszeitraum beachten!



Es ist bereits zu einer schönen Tradition
geworden, dass Schüler und Schülerinnen
der Pestalozzi-Oberschule zu Ski- und
Snowboardkursen für Anfänger und Fort-
geschrittene als Tagesfahrt nach Oberwie-
senthal reisen. Unter dem Motto: Rascher
Lernerfolg, Spaß und gute Laune verbin-
det sich mit dem Schulprojekt die Zielstel-
lung, Schüler durch raschen Lernerfolg für
den Wintersport zu begeistern. 40 interes-
sierte Kinder der Klassenstufen 5 bis 8
dürfen auch in diesem Schuljahr mit dem
Sonderbus an die Sportstätte fahren, wo
sie von erfahrenen Skilehrern der Vereinig-
ten Skischule Oberwiesenthal betreut wer-
den. Für die Anfänger ging dieser Wunsch
bereits in der letzten Schulwoche vor
Weihnachten in Erfüllung. Das Wetter ließ
keine Wünsche offen und es hat allen Be-
teiligten viel Spaß bereitet, auch wenn der
Haupthang noch ohne Schnee war. ❑
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EASY SKIING – ein Projekt der Pestalozzi-Oberschule mit Tradition

ANZEIGEN

Die Krippe der Kita „Tausendfüßler“
möchte alle Mamas und Papas mit ihren
Kindern, die bisher noch keine Einrich-
tung besuchen, ganz herzlich einladen,
gemeinsam mit uns ein Stück Krippenall-

tag zu erleben.

Wo? :
Im Kinderkrippenbereich der Kita,

Robert – Koch – Str. 34e,
Bei schönem Wetter im Garten.

Wann? : 
Am letzten Donnerstag im Monat – 

diesmal am 26.03.2020 
von 09:30 – 10:30 Uhr

Wir freuen uns auf euch!
Die „Tausendfüßler“

Schnupperstunde bei den
„Tausendfüßlern“

❑

Die Schuldner- und Insol-
venzberatung des AWO
Kreisverbandes Zwickau e.V.
führt in ihrer Außenstelle in

09337 Hohenstein-Ernstthal, Lungwitzer

Schuldner- und Insolvenz-
beratung

Die kostenlose Aufnahme von Rentenan-
trägen aller Rentenarten (Witwer- und
Witwenrenten, Erwerbsunfähigkeitsrenten
und Altersrenten) der Deutschen Renten-
versicherung Knappschaft-Bahn-See und
allen anderen Rentenkassen findet nach
vorheriger telefonischer Terminvereinba-
rung im Seniorenzentrum, Südstraße 13 in
Hohenstein-Ernstthal statt. 

Terminabsprache mit Herrn Sigmund
Plewnia unter der Telefonnummer 03723
626915. Völlige Diskretion wegen des Da-
tenschutzes ist gewährleistet. ❑

Die Deutsche Renten -
versicherung informiert

Hofer Straße 221, 
Telefon: 03723 76930-60

Sprechzeiten: 
Dienstag:            09:00 – 12:00 Uhr und 
                          13:00 – 17:00 Uhr
Donnerstag:       09:00 – 12:00 Uhr und 
                          13:00 – 18:00 Uhr          
E-Mail: 
info@stadtwerke-oberlungwitz.de
Homepage: 
www.stadtwerke-oberlungwitz.de ❑

Stadtwerke 
Oberlungwitz GmbH

Str. 39 am Dienstag, dem 17.03.2020, 
jeweils um 10:00 Uhr und um 15:30 Uhr
wieder kostenlose Informationsveranstal-
tungen zum Thema „Insolvenzverfahren“
durch. 
Eine vorherige Anmeldung ist unter der
Tel.-Nr.: 03723/413205 erforderlich. ❑

Foto: S. Walther, Pestalozzischule 
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.mugler-masterpack.dewwww.mugler-masterpack.de
09337 Hohenstein-Ernstthal
Gewerbering 8 
Mugler Masterpack GmbH 

.erpackungim Bereich Druck und V    Verpackung
lungsreiche Berufe und Ausbildung 

-Wir informieren Sie über abwechs

Kommen Sie mit uns ins Gespräch!

am Pressezentrum Sachsenring
  Samstag  14. März 2020, 9:00 bis 13:00 Uhr

, 14. M      

  S h enringSamstag
  

Beruf und Bildung am SachsenringArbeitsmarktmesse 
Arbeitsmarkt  

     

     !
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I N F O R M A T I O N E N  D E R  K I R C H G E M E I N D E N

Jahreslosung: Ich glaube;
hilf meinem Unglauben!

(Markus 9,24)

Monatsspruch: Jesus Christus spricht:
Wachet! (Markus 13,27)

Unsere Gottesdienste

08. März       Reminiscere 
                    Abteikirche
09:30 Uhr    gem. Predigtgottesdienst
                    Beginn Bibelwoche –
                    Pfarrerin Schmidt

15. März       Okuli
                    Kirchgemeindehaus 
                    Gersdorf
09:30 Uhr    gem. Predigtgottesdienst
                    Abschluss Bibelwoche

22. März       Laetare
                    Abteikirche
09:30 Uhr    gem. Predigtgottesdienst mit 
                    Taufe
                    Pfarrerin i.R. Feige

29. März       Judika
                    Abteikirche
09:30 Uhr    Predigtgottesdienst
                    Prädikant Flämig

05. April        Palmsonntag
                    Abteikirche
09:30 Uhr    Predigtgottesdienst mit Vor-
                    stellung der Konfirmanden
                    Pfarrerin Indorf

10. April        Karfreitag
                    St.-Martins-Kirche
09:30 Uhr    Sakramentsgottesdienst
                    Pfarrerin i.R. Feige

Kinder sind zu allen Gottesdiensten ein-
geladen. Sie gehen vor der Predigt zum
Kindergottesdienst.

Wer zum Gottesdienst mit dem Auto ab-
geholt werden möchte, melde sich bitte
im Laufe der Woche, spätestens bis sonn-
tags, 07:30 Uhr, bei Andreas Schubert
(Tel.: 0176/66 69 75 72 oder 03723/31 94)
oder Ralf Winkler (Tel.: 03723/66 51 40).

Herzliche Einladung zum Gottesdienst
am Weltgebetstag

Der Weltgebetstag steht für die sichtbare
Gemeinschaft aller christlichen Frauen in
der Welt. Der ökumenische Gottesdienst
wird daher im jährlichen Wechsel von
Frauen aus einem anderen Land vorberei-
tet und spiegelt deren Kultur, Hoffnungen
und Ängste, aber auch Freuden wider. Die
Gottesdienstordnung wird von den Frauen
des jeweiligen Landes erstellt, von den

Komitees der anderen Länder übernom-
men und in die jeweilige Landessprache
übersetzt.

Die diesjährige Gottesdienstordnung
wurde von Frauen aus Simbabwe erarbei-
tet.

Der Gottesdienst zum Weltgebetstag 
findet am Freitag, dem 6. März 2020,
19:30 Uhr im Kirchgemeindehaus Gers-
dorf mit dem Projektchor und anschlie-
ßendem Zusammensein statt.

Passionsandacht – Innehalten – Zur
Ruhe kommen

Die vierzehntätige Passionszeit zwischen
Aschermittwoch und Ostern ist als Fas -
tenzeit bekannt. Der Verzicht auf selbst-
verständlich angesehene, alltägliche
Dinge während dieser Zeit eröffnet Raum
zur Besinnung und sich innerlich neu aus-
zurichten.
In der Bibel lesen wir, dass auch Jesu vier-
zig Tage lang fastete. Wenn man sich ins
Gedächtnis ruft, dass er während dieser
Zeit in der Wüste war, bekommt das Wort
„Verzicht“ eine noch größere Dimension.
Die Passionsandacht (mit Musik, bibli-
schen Texten und Liedern) am Ende der
Woche soll die Möglichkeit geben, von der
Hektik des Alltags innezuhalten, sich auf
Gottes Wort zu besinnen und dadurch das
eigene Leben neu auszurichten.

Wann:       Freitag, den 20.03 und 27.03.
                sowie am 03.04.2020
Zeit:          18:00 – 18:30 Uhr
Ort:           Abteikirche Oberlungwitz 

Danke für Kirchengeld

Wir danken allen herzlich, die sich auch im
Jahr 2019 wieder für unsere Gemeinde
verantwortlich fühlten und uns mit Kirch-
geld, Spenden und Kollekten unterstützt
haben. 

Für das Jahr 2020 behält der Ortskirchen-
steuerbeschluss vom 03.09.2004 weiter-
hin seine Gültigkeit. Auch in diesem Jahr
hoffen und vertrauen wir wieder auf Ihre
Unterstützung.

Kirchgeldüberweisungen sind ab sofort
auf das Kirchgeldkonto der St.-Martins-
Kirchgemeinde möglich.

Vorankündigung Kleidersammlung für
Bethel

Am Mittwoch, d. 29.04., in der Zeit von
09:00 Uhr bis 16:00 Uhr und am Donners-
tag, 30.04., von 09:00 Uhr bis 17:30 Uhr
werden im Pfarramt wieder die Kleider-
säcke für die Kleidersammlung von Bethel
entgegengenommen. 

Die Kleidersäcke und Info-Blätter liegen
ab sofort wieder im Pfarramt zur Abholung
bereit.

Bibelwoche 9.-13. März 2020

„Vergesst nicht…“ 
Regeln für das Leben

Was braucht eine Gesellschaft, um zu-
sammen zu bleiben?

8. März, 09:30 Uhr, 
gemeinsamer Gottesdienst zum Beginn
der Bibelwoche in der Abteikirche
Oberlungwitz
Die nächste Generation im Blick: 5. Mose
31,1-13 und 34,1-12

09. März, 19:30 Uhr, 
Kirchgemeindehaus Gersdorf
Pfarrer i.R. Klaus Franke
Bewahrung der Freiheit: 5. Mose 5,1-22

10. März, 19:30 Uhr,
Abteikirche Oberlungwitz
Psychologe Tobias Knorr
Weitergabe des Glaubens: 5. Mose 6,4-9
und 20-25

11. März, 19:30 Uhr,
Abteikirche Oberlungwitz
Pfarrer i.R. Traugott Lucke
Schutz des Lebens: 5. Mose 7,1-10 und
28,45-50

12. März, 19:30 Uhr,
Kirchgemeindehaus Gersdorf
Prädikant Andreas Mühler
Dankbarkeit: 5. Mose 8,1-20

13. März, 19:30 Uhr,
Kirchgemeindehaus Gersdorf
Stadtrat Bernhard Herrmann
Offenheit: 5. Mose 10,16-19 und 15,7-11

15. März, 09:30 Uhr, 
Gottesdienst zum Abschluss der Bibel-
woche im Kirchgemeindehaus Gers-
dorf
Pfarrerin Barbara Schmidt
Klare Entscheidungen: 5. Mose 30,11-19

Mitteilung der Gehörlosen- und 
Schwerhörigenarbeit Glauchau

Bei Interesse und für nähere Informatio-
nen wenden Sie sich bitte an:

Tel.: 035242/669611;
Fax: 035242/669613; 
E-Mail: 
schwerhoerigenseelsorgesachsen@evlks.de
Internet: 
www.gehoerlosenseelsorge-sachsen.de

Öffnungszeiten des Kirchgemeinde-
büros und der Friedhofsverwaltung
Kirchweg 7, 09353 Oberlungwitz

Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Oberlungwitz – März 2020



Sie sind interessiert am christlichen Glau-
ben? Sie suchen Orientierung und Maß-
stab für Ihr Leben? 
Sie haben Fragen, möchten zuhören oder
reden? Wir laden Sie dazu herzlich zu den
angegebenen Veranstaltungen in unser
Gemeinschaftshaus in Oberlungwitz, Am
Bach 13, ein.

• Jung und Alt sonntags, 17:00 Uhr; 
am 05. April, 19:00 Uhr

• EC-Jugendkreis und Junge Gemeinde 
freitags, 19:30 Uhr

• Kinder und Teenies am Samstag, 
14. und 28. März, 09:30 Uhr 

• Hauskreis Junge Erwachsene 
am 24. März, 19:30 Uhr

• Frauengebetskreis 
am Mittwoch, 01. April, 10:00 Uhr 

• Abend für Frauen 
am Montag, 16. März, 19:30 Uhr 

• Gesprächskreis 
am Samstag, 28. März, 19:30 Uhr

Das Bild: Ein Gespräch Rechtsanwalt
Klient: „Meine Bemühungen, Ihren Pro-
zess zu gewinnen, waren umsonst.“ „Das
ist gut. Ich dachte schon, ich muss Sie
dafür bezahlen:“ Der Impuls: Alles um-
sonst! sagt der eine mit Enttäuschung in
der Stimme. Alles umsonst? fragt der an-
dere und staunt dabei. Kaum zu glauben.
Alles gratis? Geschenkt. Keine Zusatz-
klauseln, kein Kleingedrucktes, kein Trick.
Gratis, das klingt nach Latein. Ist es auch.
Gratis kommt von gratia und heißt
‚Gnade‘. Ein Fremdwort in der reinen Leis-
tungswelt, in der man sich alles selbst ver-
dienen muss. Und ohne Dank auskom-
men – man verdankt ja alles sich selber.
Furchtbare Welt! 

„Eure Rettung ist wirklich reine Gnade. Ihr
selbst habt nichts dazu getan, sie ist Got-
tes Geschenk.“ (die Bibel Epheser 2,8) Da
lebe ich doch lieber von der Welt des
Glaubens her. Von Gott her, bei dem
Gnade kein Fremdwort ist, sondern sein
Wesen. Er verschenkt sich – in die Schöp-
fung hinein, in unser Leben hinein, in
Jesus Christus hinein. Und in dieser
Gnade klingt leise die Einladung mit:
Mach es auch so. Und beginne mit dem
Dank …

Reinhard Flämig, 
Gemeinschaftsleiter ❑
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Landeskirchliche Gemeinschaft Oberlungwitz
Montag:                     14:00 – 17:30 Uhr
Dienstag:                   09:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag:              14:00 – 17:30 Uhr

Rufnummern 
Kirchgemeindebüro:                               
03723/6683228
Fax: 6683229
Kantor M. Müller:                                     
03723/6793073
Gemeindepädagoge Th. Schmidt:         
03723/6792470
Friedhofsverwaltung:                              
0176/66697572

Internetadresse: 
www.Kirche-oberlungwitz.de
www.kirchenbezirk-glauchau-rochlitz.de
E-Mail: kg.oberlungwitz@evlks.de

SEPA-Kontodaten

für Kirchgeld
IBAN:  DE58 3506 0190 1690 5000 23    
BIC:    GENODED1DKD
Bank für Kirche u. Diakonie e.G. 

für Friedhofsgebühren
IBAN:  DE80 3506 0190 1690 5000 15
BIC:    GENODED1DKD
Bank für Kirche u. Diakonie e.G.

für Spenden, Pachtzins, Sonstiges
IBAN:  DE70 8705 0000 3606 0029 70
BIC:    CHEKDE81XXX                            
Sparkasse Chemnitz

Telefonseelsorge (kostenfrei):
0800/1110222 oder
0800/1110111 24-Stunden am Tag! ❑

ANZEIGEN
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DRK Kreisverband Hohenstein-Er. e. V. 

Ein guter Partner in Ihrer
Region

Kontakt: 
Badegasse 1, 09337 Hohenstein-Er.
Telefon:  03723 42001
Telefax:  03723 42868
E-Mail:    verwaltung@drk-hohenstein-er.de 
Internet: www.drk-hohenstein-er.de

Öffnungszeiten unserer Kreisge-
schäftsstelle:
Mo, Mi, Do         08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
                    und 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Di                        08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
                    und 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Fr                        08:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Mode von Mensch zu Mensch in 
Hohenstein-Er. , Herrmannstraße 42
Bekleidung für jeden interessierten Bürger
und für unsere Kinder
Montag:                 09:00 Uhr – 12:00 Uhr
                       und 13:00 Uhr – 15:00 Uhr
Dienstag:               09:00 Uhr – 12:00 Uhr
                       und 13:00 Uhr – 17:00 Uhr
Donnerstag:           09:00 Uhr – 12:00 Uhr
                       und 13:00 Uhr – 17:00 Uhr

Spendenannahmestelle 
in Hohenstein-Er. , Badegasse 1
Montag:                 09:00 Uhr – 12:00 Uhr
                       und 13:00 Uhr – 15:00 Uhr
Dienstag:               13:00 Uhr – 17:00 Uhr
Donnerstag:           09:00 Uhr – 12:00 Uhr

Ihre aussortierte und gut erhaltene Beklei-
dung nehmen wir sehr gern in unserer
Spendenannahmestelle entgegen. Ebenso
können Sie unsere aufgestellten DRK-
Kleidercontainer jederzeit nutzen. Gern
stellen wir Ihnen zum Verpacken unsere
DRK-Kleidersäcke zur Verfügung, diese
erhalten Sie in unserer Annahmestelle
oder im DRK-Laden „Mode von Mensch
zu Mensch“.
Wir freuen uns über Ihren Besuch!

Kleidersammlung
Ab diesem Jahr findet keine Straßenklei-
dersammlung mehr statt!
Die Nachfrage ging stetig zurück. Dafür
haben wir unser flächendeckendes Netz
an Altkleidercontainern weiter ausgebaut.
Diese können rund um die Uhr, sieben
Tage die Woche genutzt werden. Die Ent-
leerung unserer 48 Container erfolgt
wöchtentlich.

Ihr DRK Pflegedienst – Sozialstation
„Lebensfreude“
Straße des Friedens 14 
09350 Lichtenstein 

Ansprechpartner:
Schwester Doreen
Tel.-Nr.: 0174 91 46 23 6 

Tel.: 037204 60 36 60
Fax: 037204 60 36 69
E-Mail: Pflege@drk-hohenstein-er.de

Unsere Angebote, Leistungen und
Möglichkeiten kurz und knapp im Über-
blick 
- Grundpflege 
- Behandlungspflege, Verhinderungs-
pflege 

- Wundmanagement 
- Haushaltshilfe 
- Betreuungsleistungen 
- Palliativversorgung 
- Mahlzeiten (Essenservice) 
- Fahrdienst 
- Wäscheservice 
- Beratung 
- Pflegebegutachtung – Hilfe und Unter-
stützung bei Feststellung des Pflege-
grades/Einstufung 

- Ausbildungsmanagement 
- Hausnotruf-Service 
- Angehörigenschulung/-beratung durch
Kooperation mit Krankenkassen, Apo-
theken und Sanitätshäusern 

- Beratung pflegender Angehöriger von
Betroffenen mit Demenz 

- Organisation/Bereitstellen von Hilfsmit-
teln, Medikamenten und Apothekenbe-
darf 

Stätte für Begegnungen 
07.04.2020
„Musik liegt in der Luft“
- musikalischer Mix – Schlager von ges-
tern und heute

- Stimmungsmusik und Moderation
- lustig, stimmungsvoll und heiter
- Gast ist Frau Hannelore Fröhlich

05.05.2020
„Frühlingszauber – Ein Blumengesteck“
- SEHEN – RIECHEN – FÜHLEN – Was
machen Blumen mit uns?

- Gestalten Sie gemeinsam mit uns Ihr
individuelles Blumengesteck

- Gäste sind das Grünthaler Blumenhaus
und Ergotherapeutin Frau Häring

Kurberatung – Vorsorge für Mütter/
Väter und ihre Kinder
Neue Wege zur Gesundheit – wir helfen
Ihnen!
Durch unsere langjährige Erfahrung wis-
sen wir, was Ihnen eine Mutter/Vater-Kind-
Kur wirklich für Ihre Gesundheit bringt.
Bitte sprechen Sie uns an!

Erste-Hilfe-Ausbildung
24.03.2020    08:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
                      in Hohenstein-Ernstthal 

28.03.2020    08:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
                      in Hohenstein-Ernstthal 
06.04.2020    08:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
                      in Hohenstein-Ernstthal 
25.04.2020    08:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
                      in Hohenstein-Ernstthal 
29.04.2020    08:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
                      in Hohenstein-Ernstthal   ❑

HALT e.V. – Beratungs-
zentrum für Soziales

(Mitglied im Deutschen Paritätischen
Wohlfahrtsverband)
Oststraße 23 a, 
09337 Hohenstein-Ernstthal
Tel. 03723/ 47518; Fax 03723/ 414307

Allgemeine Öffnungszeiten:
Montag bis Mittwoch 
von 07:00 Uhr – 15:00 Uhr

Veranstaltungsplan März 2020

Montag: 09.03.20
08:00 – 12:00 Uhr      Beratung (mit Vor-
                                 anmeldung)
09:00 – 12:00 Uhr      Klöppelzirkel 
                                 und Handarbeit
16:00 Uhr                  Skat der Spielverei-
                                 nigung des 
                                 HALT e.V.
Dienstag: 10.03.20
09:00 – 12:00 Uhr     Seidenmalerei
13:00 – 15:00 Uhr      Fotozirkel
18:00 Uhr                  Vortrag von Herrn 
                                 St. Köhler, „Das 
                                 Böhmische Erzge-
                                 birge“
Mittwoch: 11.03.20
09:00 – 12:00 Uhr      Klöppelzirkel 
                                 und Handarbeit 
Montag: 16.03.20
08:00 – 12:00 Uhr      Beratung (mit Vor-
                                 anmeldung)
09:00 – 12:00 Uhr      Klöppelzirkel 
                                 und Handarbeit
16:00 Uhr                  Skat der Spielverei-
                                 nigung des 
                                 HALT e.V.
Dienstag: 17.03.20
09:00 – 12:00 Uhr     Seidenmalerei
13:00 – 15:00 Uhr      Fotozirkel

Mittwoch: 18.03.20
09:00 – 12:00 Uhr      Klöppelzirkel 
                                 und Handarbeit 
13:00 Uhr                  Rita´s Handarbeits-
                                 nachmittag
Montag: 23.03.20
08:00 – 12:00 Uhr      Beratung (mit Vor-
                                 anmeldung)
09:00 – 12:00 Uhr      Klöppelzirkel 
                                 und Handarbeit
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Bereitschaftsdienste der Apotheken
Dienstbereitschaft jeweils 08:00 Uhr bis 08:00 Uhr des Folgetages

06.03. – 12.03.    Schloß-Apotheke, 09350 Lichtenstein
                             Innere Zwickauer Straße 6, Tel. 037204 87800 / 87801
13.03. – 19.03.    Aesculap-Apotheke, 08132 Mülsen/OT St. Jacob
                             St. Jacober Hauptstraße 82, Tel. 037601 3990 / 39966
20.03. – 26.03.    St. Urban-Apotheke, 08132 Mülsen/OT Thurm
                             Thurmer Hauptstraße 28, 037601 25262 / 25180
27.03. – 02.04.    Auersberg Apotheke, 09350 Lichtenstein
                             Platanenstraße 4, 037204 929192 / 929193

03.04. – 05.04.    City-Apotheke,09337 Hohenstein-Ernstthal
                             Weinkellerstr. 28, Tel. 03723 62940 / 629439
06.04. – 07.04.    Humanitas-Apotheke, 
                             09337 Hohenstein-Erntthal
                             Immanuel-Kant-Straße 30, Tel. 03723 627763 / 627764
08.04. – 09.04.    Mohren-Apotheke, 
                             09337 Hohenstein-Ernstthal
                             Altmarkt 18, 03723 2637 / 413875

Dienstzeiten:               Montag, Dienstag und Donnerstag                19:00 – 07:00 Uhr
                                    Mittwoch und Freitag                                    14:00 – 07:00 Uhr
                                    Wochenende                                                  07:00 – 07:00 Uhr
                                    Feiertag                                                          07:00 – 07:00 Uhr

Dienstpläne für Augenarzt und Zahnarzt werden in der lokalen Presse oder unter 
http://www.freiepresse.de/LOKALES/ZWICKAU/HOHENSTEIN-ERNSTTHAL/notdienste.php

veröffentlicht.

Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst
für Allgemeinmedizin und Kinderarzt

Anforderung über die einheitliche Rufnummer
Tel.: 116117 (ohne Ortsvorwahl)

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst 
Dienstpläne werden unter

http://www.freiepresse.de/LOKALES/ZWICKAU/HOHENSTEIN-ERNSTTHAL/notdienste.php

veröffentlicht.

16:00 Uhr                  Skat der Spielverei-
                                 nigung des 
                                 HALT e.V.
Dienstag: 24.03.20
09:00 – 12:00 Uhr     Seidenmalerei
13:00 – 15:00 Uhr      Fotozirkel

Mittwoch: 25.03.20
09:00 – 12:00 Uhr      Klöppelzirkel 
                                 und Handarbeit
09:00 Uhr                  Mieterbund Chem
                                 nitz 
                                 (mit Voranmeldung)
Montag: 30.03.20
08:00 – 12:00 Uhr      Beratung (mit Voran-
                                 meldung)
09:00 – 12:00 Uhr      Klöppelzirkel 
                                 und Handarbeit
13:30 Uhr                  „Balance und Har-
                                 monie“
16:00 Uhr                  Skat der Spielverei-
                                 nigung des 
                                 HALT e.V.
Dienstag: 31.03.20
09:00 – 12:00 Uhr     Seidenmalerei
13:00 – 15:00 Uhr      Fotozirkel

19:00 Uhr                  „Batzendorfer 
                                 Stammtisch“

Unsere Nähstube ist Montag – Mittwoch
von 07:00 – 14:30 Uhr für jedermann ge-
öffnet!

Neu! Nach Terminvereinbarung finden im
Beratungszentrum in Hohenstein-Ernst-
thal Einweisungen für die Bedienung ak-
tueller Medien statt. (Handy, Laptop, PC,
Smartphone)
Senioren sind herzlich willkommen! (Bitte
mit Voranmeldung Tel.: 03723/4 75 18)

Wir verstehen uns als Ihren Ansprech-
partner für:

Beratung und Hilfe zu allen sozialen
Problemen
Widersprüche erarbeiten (ALG I und
ALG II) bis zum Sozialgericht
Erstellen von Bewerbungsunterlagen
u. Kopierdienst
Ausfüllen von Anträgen
Tipps und Anregungen zur Erhaltung
der Arbeitsmarktfähigkeit

PC- Kurse (Word, Excel, nur Grund-
kenntnisse) 
Unterstützung und Förderung von In-
teressengruppen
Nähstube für sozial Schwache
Fotozirkel
Mieterbund Chemnitz
Rentenberatung

Jeden Montag u. Mittwoch professionelle
Beratung zu vielen Fragen u.a. Arbeitslo-
sigkeit u. Hartz IV (Voranmeldung er-
wünscht)

Rentenberatung in Hohenstein-Ernstthal
und Lichtenstein auf Anfrage mit Termin!

Beratung durch den Mieterbund jeden 4.
Mittwoch im Monat nach Voranmeldung!

Computerkurse bieten wir ganz individuell
nach telefonischer Absprache an!

Öffnungszeiten unserer Lesestube:
Montag – Mittwoch 
von 09:00 – 14:00 Uhr! ❑
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